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nach diesem Kapitel zuständige Träger von den Leistungsberechtigten Anga-
ben verlangen, die Rückschlüsse auf die Einkommensverhältnisse der Unter-
haltspflichtigen nach Satz 1 zulassen. 5 Liegen im Einzelfall hinreichende An-
haltspunkte für ein Überschreiten der in Satz 1 genannten Einkommensgren-
ze vor, sind die Kinder oder Eltern der Leistungsberechtigten gegenüber dem
jeweils für die Ausführung des Gesetzes nach diesem Kapitel zuständigen
Träger verpflichtet, über ihre Einkommensverhältnisse Auskunft zu geben,
soweit die Durchführung dieses Buches es erfordert. 6 Die Pflicht zur Aus-
kunft umfasst die Verpflichtung, auf Verlangen des für die Ausführung des
Gesetzes nach diesem Kapitel zuständigen Trägers Beweisurkunden vorzule-
gen oder ihrer Vorlage zuzustimmen.

(6) § 39 Satz 1 ist nicht anzuwenden.

Zweiter Abschnitt. Verfahrensbestimmungen

§ 43a Gesamtbedarf, Zahlungsanspruch undDirektzahlung.
(1) Der monatliche Gesamtbedarf ergibt sich aus der Summe der nach § 42

Nummer 1 bis 4 anzuerkennenden monatlichen Bedarfe.
(2) Die Höhe der monatlichen Geldleistung im Einzelfall (monatlicher

Zahlungsanspruch) ergibt sich aus dem Gesamtbedarf nach Absatz 1 zuzüglich
Nachzahlungen und abzüglich des nach § 43 Absatz 1 bis 4 einzusetzenden
Einkommens und Vermögens sowie abzüglich von Aufrechnungen und Ver-
rechnungen nach § 44b.

(3) 1 Sehen Vorschriften des Dritten Kapitels vor, dass Bedarfe, die in den
Gesamtbedarf eingehen, durch Zahlungen des zuständigen Trägers an Emp-
fangsberechtigte gedeckt werden können oder zu decken sind (Direktzah-
lung), erfolgt die Zahlung durch den für die Ausführung des Gesetzes nach
diesem Kapitel zuständigen Träger, und zwar bis zur Höhe des jeweils an-
erkannten Bedarfs, höchstens aber bis zu der sich nach Absatz 2 ergebenden
Höhe des monatlichen Zahlungsanspruchs; die §§ 34a und 34b bleiben unbe-
rührt. 2 Satz 1 gilt entsprechend, wenn Leistungsberechtigte eine Direktzah-
lung wünschen. 3 Erfolgt eine Direktzahlung, hat der für die Ausführung des
Gesetzes nach diesem Kapitel zuständige Träger die leistungsberechtigte Per-
son darüber schriftlich zu informieren.

(4) Der für die Ausführung des Gesetzes nach diesem Kapitel zuständige
Träger kann bei Zahlungsrückständen aus Stromlieferverträgen für Haushalts-
strom, die zu einer Unterbrechung der Energielieferung berechtigen, für die
laufenden Zahlungsverpflichtungen einer leistungsberechtigten Person eine
Direktzahlung entsprechend Absatz 3 Satz 1 vornehmen.

§ 44 Antragserfordernis, Erbringung von Geldleistungen, Bewil-
ligungszeitraum. (1) 1 Leistungen nach diesem Kapitel werden auf Antrag
erbracht. 2 Gesondert zu beantragen sind Leistungen zur Deckung von Bedar-
fen nach § 42 Nummer 2 in Verbindung mit den §§ 31 und 33 sowie zur
Deckung der Bedarfe nach § 42 Nummer 3 und 5.

(2) 1 Ein Antrag nach Absatz 1 wirkt auf den Ersten des Kalendermonats
zurück, in dem er gestellt wird, wenn die Voraussetzungen des § 41 innerhalb
dieses Kalendermonats erfüllt werden. 2 Leistungen zur Deckung von Bedar-

4. Kapitel. Grundsicherung im Alter §§ 43a, 44 SGB XII 2
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fen nach § 42 werden vorbehaltlich Absatz 4 Satz 2 nicht für Zeiten vor dem
sich nach Satz 1 ergebenden Kalendermonat erbracht.

(3) 1 Leistungen zur Deckung von Bedarfen nach § 42 werden in der Regel
für einen Bewilligungszeitraum von zwölf Kalendermonaten bewilligt. 2 So-
fern über den Leistungsanspruch nach § 44a vorläufig entschieden wird, soll
der Bewilligungszeitraum nach Satz 1 auf höchstens sechs Monate verkürzt
werden. 3 Bei einer Bewilligung nach dem Bezug von Arbeitslosengeld II
oder Sozialgeld nach dem Zweiten Buch1), der mit Erreichen der Alters-
grenze nach § 7a des Zweiten Buches endet, beginnt der Bewilligungszeit-
raum erst mit dem Ersten des Monats, der auf den sich nach § 7a des Zweiten
Buches ergebenden Monat folgt.

(4) 1 Leistungen zur Deckung von wiederkehrenden Bedarfen nach § 42
Nummer 1, 2 und 4 werden monatlich im Voraus erbracht. 2 Für Leistungen
zur Deckung der Bedarfe nach § 42 Nummer 3 sind die §§ 34a und 34b
anzuwenden.

§ 44a Vorläufige Entscheidung. (1) Über die Erbringung von Geldleis-
tungen ist vorläufig zu entscheiden, wenn die Voraussetzungen des § 41
Absatz 2 und 3 feststehen und
1. zur Feststellung der weiteren Voraussetzungen des Anspruchs auf Geldleis-

tungen voraussichtlich längere Zeit erforderlich ist und die weiteren Vo-
raussetzungen für den Anspruch mit hinreichender Wahrscheinlichkeit vor-
liegen oder

2. ein Anspruch auf Geldleistungen dem Grunde nach besteht und zur Fest-
stellung seiner Höhe voraussichtlich längere Zeit erforderlich ist.
(2) 1 Der Grund der Vorläufigkeit der Entscheidung ist im Verwaltungsakt

des ausführenden Trägers anzugeben. 2 Eine vorläufige Entscheidung ergeht
nicht, wenn die leistungsberechtigte Person die Umstände, die einer soforti-
gen abschließenden Entscheidung entgegenstehen, zu vertreten hat.

(3) Soweit die Voraussetzungen des § 45 Absatz 1 des Zehnten Buches2)
vorliegen, ist die vorläufige Entscheidung mit Wirkung für die Zukunft zu-
rückzunehmen; § 45 Absatz 2 des Zehnten Buches2) findet keine Anwendung.

(4) Steht während des Bewilligungszeitraums fest, dass für Monate, für die
noch keine vorläufig bewilligten Leistungen erbracht wurden, kein Anspruch
bestehen wird und steht die Höhe des Anspruchs für die Monate endgültig
fest, für die bereits vorläufig Geldleistungen erbracht worden sind, kann der
ausführende Träger für den gesamten Bewilligungszeitraum eine abschließen-
de Entscheidung bereits vor dessen Ablauf treffen.

(5) 1 Nach Ablauf des Bewilligungszeitraums hat der für die Ausführung des
Gesetzes nach diesem Kapitel zuständige Träger abschließend über den monat-
lichen Leistungsanspruch zu entscheiden, sofern die vorläufig bewilligte Geld-
leistung nicht der abschließend festzustellenden entspricht. 2 Anderenfalls trifft
der ausführende Träger nur auf Antrag der leistungsberechtigten Person eine
abschließende Entscheidung für den gesamten Bewilligungszeitraum. 3 Die leis-
tungsberechtigte Person ist nach Ablauf des Bewilligungszeitraums verpflichtet,
die von dem der für die Ausführung des Gesetzes nach diesem Kapitel zuständi-

2 SGB XII § 44a 12. Buch. Sozialhilfe
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ge Träger zum Erlass einer abschließenden Entscheidung geforderten leistungs-
erheblichen Tatsachen nachzuweisen; die §§ 60, 61, 65 und 65a des Ersten
Buches1) gelten entsprechend. 4 Kommt die leistungsberechtigte Person ihrer
Nachweispflicht trotz angemessener Fristsetzung und schriftlicher Belehrung
über die Rechtsfolgen bis zur abschließenden Entscheidung nicht, nicht voll-
ständig oder nicht fristgemäß nach, setzt der für die Ausführung des Gesetzes
nach diesem Kapitel zuständige Träger die zu gewährenden Geldleistungen für
diese Kalendermonate nur in der Höhe endgültig fest, soweit der Leistungs-
anspruch nachgewiesen ist. 5 Für die übrigen Kalendermonate wird festgestellt,
dass ein Leistungsanspruch nicht bestand.

(6) 1 Ergeht innerhalb eines Jahres nach Ablauf des Bewilligungszeitraums
keine abschließende Entscheidung nach Absatz 4, gelten die vorläufig bewil-
ligten Geldleistungen als abschließend festgesetzt. 2 Satz 1 gilt nicht,
1. wenn die leistungsberechtigte Person innerhalb der Frist nach Satz 1 eine

abschließende Entscheidung beantragt oder
2. der Leistungsanspruch aus einem anderen als dem nach Absatz 2 anzuge-

benden Grund nicht oder nur in geringerer Höhe als die vorläufigen
Leistungen besteht und der für die Ausführung des Gesetzes nach diesem
Kapitel zuständige Träger über diesen innerhalb eines Jahres seit Kenntnis
von diesen Tatsachen, spätestens aber nach Ablauf von zehn Jahren nach
der Bekanntgabe der vorläufigen Entscheidung abschließend entschieden
hat.

3 Satz 2 Nummer 2 findet keine Anwendung, wenn der für die Ausführung
des Gesetzes nach diesem Kapitel zuständige Träger die Unkenntnis von den
entscheidungserheblichen Tatsachen zu vertreten hat.

(7) 1 Die auf Grund der vorläufigen Entscheidung erbrachten Geldleistun-
gen sind auf die abschließend festgestellten Geldleistungen anzurechnen. 2 So-
weit im Bewilligungszeitraum in einzelnen Kalendermonaten vorläufig zu
hohe Geldleistungen erbracht wurden, sind die sich daraus ergebenden Über-
zahlungen auf die abschließend bewilligten Geldleistungen anzurechnen, die
für andere Kalendermonate dieses Bewilligungszeitraums nachzuzahlen wä-
ren. 3 Überzahlungen, die nach der Anrechnung fortbestehen, sind zu erstat-
ten.

§ 44b Aufrechnung, Verrechnung. (1) Die für die Ausführung des Ge-
setzes nach diesem Kapitel zuständigen Träger können mit einem bestands-
kräftigen Erstattungsanspruch nach § 44a Absatz 7 gegen den monatlichen
Leistungsanspruch aufrechnen.

(2) Die Höhe der Aufrechnung nach Absatz 1 beträgt monatlich 5 Prozent
der maßgebenden Regelbedarfsstufe nach der Anlage zu § 28.

(3) 1 Die Aufrechnung ist gegenüber der leistungsberechtigten Person
schriftlich durch Verwaltungsakt zu erklären. 2 Die Aufrechnung endet spätes-
tens drei Jahre nach Ablauf des Monats, in dem die Bestandskraft der in
Absatz 1 genannten Ansprüche eingetreten ist. 3 Zeiten, in denen die Auf-
rechnung nicht vollziehbar ist, verlängern den Aufrechnungszeitraum ent-
sprechend.

4. Kapitel. Grundsicherung im Alter § 44b SGB XII 2
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(4) 1 Ein für die Ausführung des Gesetzes nach diesem Kapitel zuständiger
Träger kann nach Ermächtigung eines anderen Trägers im Sinne dieses Bu-
ches dessen bestandskräftige Ansprüche mit dem monatlichen Zahlungs-
anspruch nach § 43a nach Maßgabe der Absätze 2 und 3 verrechnen. 2 Zwi-
schen den für die Ausführung des Gesetzes nach diesem Kapitel zuständigen
Trägern findet keine Erstattung verrechneter Forderungen statt, soweit die
miteinander verrechneten Ansprüche auf der Bewilligung von Leistungen
nach diesem Kapitel beruhen.

§ 44c Erstattungsansprüche zwischen Trägern. Im Verhältnis der für
die Ausführung des Gesetzes nach diesem Kapitel zuständigen Träger unter-
einander sind die Vorschriften über die Erstattung nach
1. dem Zweiten Abschnitt des Dreizehnten Kapitels sowie
2. dem Zweiten Abschnitt des Dritten Kapitels des Zehnten Buches1)

für Geldleistungen nach diesem Kapitel nicht anzuwenden.

§ 45 Feststellung der dauerhaften vollen Erwerbsminderung. 1 Der
jeweils für die Ausführung des Gesetzes nach diesem Kapitel zuständige
Träger ersucht den nach § 109a Absatz 2 des Sechsten Buches2) zuständigen
Träger der Rentenversicherung, die medizinischen Voraussetzungen des § 41
Absatz 3 zu prüfen, wenn es auf Grund der Angaben und Nachweise des
Leistungsberechtigten als wahrscheinlich erscheint, dass diese erfüllt sind und
das zu berücksichtigende Einkommen und Vermögen nicht ausreicht, um den
Lebensunterhalt vollständig zu decken. 2 Die Entscheidung des Trägers der
Rentenversicherung ist bindend für den ersuchenden Träger, der für die
Ausführung des Gesetzes nach diesem Kapitel zuständig ist; dies gilt auch für
eine Entscheidung des Trägers der Rentenversicherung nach § 109a Absatz 3
des Sechsten Buches2). 3 Ein Ersuchen nach Satz 1 erfolgt nicht, wenn
1. ein Träger der Rentenversicherung bereits die Voraussetzungen des § 41

Absatz 3 im Rahmen eines Antrags auf eine Rente wegen Erwerbsmin-
derung festgestellt hat,

2. ein Träger der Rentenversicherung bereits nach § 109a Absatz 2 und 3 des
Sechsten Buches2) eine gutachterliche Stellungnahme abgegeben hat,

3. Personen in einer Werkstatt für behinderte Menschen den Eingangs- und
Berufsbildungsbereich durchlaufen oder im Arbeitsbereich beschäftigt sind
oder

4. der Fachausschuss einer Werkstatt für behinderte Menschen über die Auf-
nahme in eine Werkstatt oder Einrichtung eine Stellungnahme nach den
§§ 2 und 3 der Werkstättenverordnung abgegeben und dabei festgestellt
hat, dass ein Mindestmaß an wirtschaftlich verwertbarer Arbeitsleistung
nicht vorliegt.

§ 46 Zusammenarbeit mit den Trägern der Rentenversicherung.
1 Der zuständige Träger der Rentenversicherung informiert und berät leis-
tungsberechtigte Personen nach § 41, die rentenberechtigt sind, über die
Leistungsvoraussetzungen und über das Verfahren nach diesem Kapitel. 2 Per-

2 SGB XII §§ 44c–46 12. Buch. Sozialhilfe

1) Nr. 10.
2) Nr. 6.
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sonen, die nicht rentenberechtigt sind, werden auf Anfrage beraten und
informiert. 3 Liegt die Rente unter dem 27-fachen Betrag des geltenden
aktuellen Rentenwertes in der gesetzlichen Rentenversicherung ([bis 30.6.
2018: §§ 68, 68a, 255e des Sechsten Buches] [ab 1.7.2018: §§ 68, 68a des
Sechsten Buches]), ist der Information zusätzlich ein Antragsformular beizufü-
gen. 4 Der Träger der Rentenversicherung übersendet einen eingegangenen
Antrag mit einer Mitteilung über die Höhe der monatlichen Rente und über
das Vorliegen der Voraussetzungen der Leistungsberechtigung an den jeweils
für die Ausführung des Gesetzes nach diesem Kapitel zuständigen Träger.
5 Eine Verpflichtung des Trägers der Rentenversicherung nach Satz 1 besteht
nicht, wenn eine Inanspruchnahme von Leistungen nach diesem Kapitel
wegen der Höhe der gezahlten Rente sowie der im Rentenverfahren zu
ermittelnden weiteren Einkommen nicht in Betracht kommt.

Dritter Abschnitt. Erstattung und Zuständigkeit

§ 46a Erstattung durch den Bund. (1) Der Bund erstattet den Ländern
1. im Jahr 2013 einen Anteil von 75 Prozent und
2. ab dem Jahr 2014 jeweils einen Anteil von 100 Prozent
der im jeweiligen Kalenderjahr den für die Ausführung des Gesetzes nach
diesem Kapitel zuständigen Trägern entstandenen Nettoausgaben für Geld-
leistungen nach diesem Kapitel.

(2) 1 Die Höhe der Nettoausgaben für Geldleistungen nach Absatz 1 ergibt
sich aus den Bruttoausgaben der für die Ausführung des Gesetzes nach diesem
Kapitel zuständigen Träger, abzüglich der auf diese Geldleistungen entfallen-
den Einnahmen. 2 Einnahmen nach Satz 1 sind insbesondere Einnahmen aus
Aufwendungen, Kostenersatz und Ersatzansprüchen nach dem Dreizehnten
Kapitel, soweit diese auf Geldleistungen nach diesem Kapitel entfallen, aus
dem Übergang von Ansprüchen nach § 93 sowie aus Erstattungen anderer
Sozialleistungsträger nach dem Zehnten Buch1).

(3) 1 Der Abruf der Erstattungen durch die Länder erfolgt quartalsweise.
2 Die Abrufe sind
1. vom 15. März bis 14. Mai,
2. vom 15. Juni bis 14. August,
3. vom 15. September bis 14. November und
4. vom 15. Dezember des jeweiligen Jahres bis 14. Februar des Folgejahres
zulässig (Abrufzeiträume). 3 Werden Leistungen für Leistungszeiträume im
folgenden Haushaltsjahr zur fristgerechten Auszahlung an den Leistungs-
berechtigten bereits im laufenden Haushaltsjahr erbracht, sind die entspre-
chenden Nettoausgaben im Abrufzeitraum 15. März bis 14. Mai des Folge-
jahres abzurufen. 4 Der Abruf für Nettoausgaben aus Vorjahren, für die bereits
ein Jahresnachweis vorliegt, ist in den darauf folgenden Jahren nach Maßgabe
des Absatzes 1 jeweils nur vom 15. Juni bis 14. August zulässig.

(4) 1 Die Länder gewährleisten die Prüfung, dass die Ausgaben für Geld-
leistungen der für die Ausführung des Gesetzes nach diesem Kapitel zuständi-
gen Träger begründet und belegt sind und den Grundsätzen für Wirtschaft-

4. Kapitel. Grundsicherung im Alter § 46a SGB XII 2

1) Auszugsweise abgedruckt unter Nr. 10.
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lichkeit und Sparsamkeit entsprechen. 2 Sie haben dies dem Bundesministeri-
um für Arbeit und Soziales für das jeweils abgeschlossene Quartal in tabellari-
scher Form zu belegen (Quartalsnachweis). 3 In den Quartalsnachweisen sind
1. die Bruttoausgaben für Geldleistungen nach § 46a Absatz 2 sowie die

darauf entfallenden Einnahmen,
2. die Bruttoausgaben und Einnahmen nach Nummer 1, differenziert nach

Leistungen für Leistungsberechtigte außerhalb und in Einrichtungen,
3. erstmals ab dem Jahr 2016 die Bruttoausgaben und Einnahmen nach Num-

mer 1, differenziert nach Leistungen für Leistungsberechtigte nach § 41
Absatz 2 und 3

zu belegen. 4 Die Quartalsnachweise sind dem Bundesministerium für Arbeit
und Soziales durch die Länder jeweils zwischen dem 15. und dem 20. der
Monate Mai, August, November und Februar für das jeweils abgeschlossene
Quartal vorzulegen. 5 Die Länder können die Quartalsnachweise auch vor
den sich nach Satz 4 ergebenden Terminen vorlegen; ein weiterer Abruf in
dem für das jeweilige Quartal nach Absatz 3 Satz 1 geltenden Abrufzeitraum
ist nach Vorlage des Quartalsnachweises nicht zulässig.

(5) 1 Die Länder haben dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales die
Angaben nach
1. Absatz 4 Satz 3 Nummer 1 und 2 entsprechend ab dem Kalenderjahr 2015

und
2. Absatz 4 Satz 3 Nummer 3 entsprechend ab dem Kalenderjahr 2016
bis 31. März des jeweils folgenden Jahres in tabellarischer Form zu belegen
(Jahresnachweis). 2 Die Angaben nach Satz 1 sind zusätzlich für die für die
Ausführung nach diesem Kapitel zuständigen Träger zu differenzieren.

§ 46b Zuständigkeit. (1) Die für die Ausführung des Gesetzes nach die-
sem Kapitel zuständigen Träger werden nach Landesrecht bestimmt, sofern
sich nach Absatz 3 nichts Abweichendes ergibt.

(2) Die §§ 3, 6 und 7 sind nicht anzuwenden.
(3) 1 Das Zwölfte Kapitel ist nicht anzuwenden, sofern sich aus den Sätzen

2 und 3 nichts Abweichendes ergibt. 2 Bei Leistungsberechtigten nach diesem
Kapitel gilt der Aufenthalt in einer stationären Einrichtung und in Einrich-
tungen zum Vollzug richterlich angeordneter Freiheitsentziehung nicht als
gewöhnlicher Aufenthalt; § 98 Absatz 2 Satz 1 bis 3 ist entsprechend an-
zuwenden. 3 Für die Leistungen nach diesem Kapitel an Personen, die Leis-
tungen nach dem Sechsten bis Achten Kapitel in Formen ambulanter betreu-
ter Wohnmöglichkeiten erhalten, ist § 98 Absatz 5 entsprechend anzuwen-
den.

Fünftes Kapitel. Hilfen zur Gesundheit

§ 47 Vorbeugende Gesundheitshilfe. 1 Zur Verhütung und Früherken-
nung von Krankheiten werden die medizinischen Vorsorgeleistungen und
Untersuchungen erbracht. 2 Andere Leistungen werden nur erbracht, wenn
ohne diese nach ärztlichem Urteil eine Erkrankung oder ein sonstiger Ge-
sundheitsschaden einzutreten droht.

2 SGB XII §§ 46b, 47 12. Buch. Sozialhilfe
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§ 48 Hilfe bei Krankheit. 1 Um eine Krankheit zu erkennen, zu heilen,
ihre Verschlimmerung zu verhüten oder Krankheitsbeschwerden zu lindern,
werden Leistungen zur Krankenbehandlung entsprechend dem Dritten Kapi-
tel Fünften Abschnitt Ersten Titel des Fünften Buches1) erbracht. 2 Die Re-
gelungen zur Krankenbehandlung nach § 264 des Fünften Buches1) gehen
den Leistungen der Hilfe bei Krankheit nach Satz 1 vor.

§ 49 Hilfe zur Familienplanung. 1 Zur Familienplanung werden die ärzt-
liche Beratung, die erforderliche Untersuchung und die Verordnung der
empfängnisregelnden Mittel geleistet. 2 Die Kosten für empfängnisverhütende
Mittel werden übernommen, wenn diese ärztlich verordnet worden sind.

§ 50 Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft. Bei Schwangerschaft
und Mutterschaft werden
1. ärztliche Behandlung und Betreuung sowie Hebammenhilfe,
2. Versorgung mit Arznei-, Verband- und Heilmitteln,
3. Pflege in einer stationären Einrichtung und
4. häusliche Pflege nach den §§ 64c und 64f sowie die angemessenen Auf-

wendungen der Pflegeperson
geleistet.

§ 51 Hilfe bei Sterilisation. Bei einer durch Krankheit erforderlichen
Sterilisation werden die ärztliche Untersuchung, Beratung und Begutachtung,
die ärztliche Behandlung, die Versorgung mit Arznei-, Verband- und Heil-
mitteln sowie die Krankenhauspflege geleistet.

§ 52 Leistungserbringung, Vergütung. (1) 1 Die Hilfen nach den §§ 47
bis 51 entsprechen den Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung.
2 Soweit Krankenkassen in ihrer Satzung Umfang und Inhalt der Leistungen
bestimmen können, entscheidet der Träger der Sozialhilfe über Umfang und
Inhalt der Hilfen nach pflichtgemäßem Ermessen.

(2) 1 Leistungsberechtigte haben die freie Wahl unter den Ärzten und
Zahnärzten sowie den Krankenhäusern entsprechend den Bestimmungen der
gesetzlichen Krankenversicherung. 2 Hilfen werden nur in dem durch An-
wendung des § 65a des Fünften Buches erzielbaren geringsten Umfang ge-
leistet.

(3) 1 Bei Erbringung von Leistungen nach den §§ 47 bis 51 sind die für die
gesetzlichen Krankenkassen nach dem Vierten Kapitel des Fünften Buches
geltenden Regelungen mit Ausnahme des Dritten Titels des Zweiten Ab-
schnitts anzuwenden. 2 Ärzte, Psychotherapeuten im Sinne des § 28 Abs. 3
Satz 1 des Fünften Buches1) und Zahnärzte haben für ihre Leistungen An-
spruch auf die Vergütung, welche die Ortskrankenkasse, in deren Bereich der
Arzt, Psychotherapeut oder der Zahnarzt niedergelassen ist, für ihre Mit-
glieder zahlt. 3 Die sich aus den §§ 294, 295, 300 bis 302 des Fünften Buches
für die Leistungserbringer ergebenden Verpflichtungen gelten auch für die
Abrechnung von Leistungen nach diesem Kapitel mit dem Träger der Sozial-

5. Kapitel. Hilfen zur Gesundheit §§ 48–52 SGB XII 2

1) Nr. 5.
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hilfe. 4 Die Vereinbarungen nach § 303 Abs. 1 sowie § 304 des Fünften
Buches gelten für den Träger der Sozialhilfe entsprechend.

(4) Leistungsberechtigten, die nicht in der gesetzlichen Krankenversiche-
rung versichert sind, wird unter den Voraussetzungen von § 39a Satz 1 des
Fünften Buches zu stationärer und teilstationärer Versorgung in Hospizen der
von den gesetzlichen Krankenkassen entsprechend § 39a Satz 3 des Fünften
Buches zu zahlende Zuschuss geleistet.

(5) Für Leistungen zur medizinischen Rehabilitation nach § 54 Abs. 1
Satz 1 gelten die Absätze 2 und 3 entsprechend.

Sechstes Kapitel. Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

§ 53 Leistungsberechtigte und Aufgabe. (1) 1 Personen, die durch eine
Behinderung im Sinne von § 2 Abs. 1 Satz 1 des Neunten Buches1) wesent-
lich in ihrer Fähigkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt oder
von einer solchen wesentlichen Behinderung bedroht sind, erhalten Leistun-
gen der Eingliederungshilfe, wenn und solange nach der Besonderheit des
Einzelfalles, insbesondere nach Art oder Schwere der Behinderung, Aussicht
besteht, dass die Aufgabe der Eingliederungshilfe erfüllt werden kann. 2 Per-
sonen mit einer anderen körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung
können Leistungen der Eingliederungshilfe erhalten.

(2) 1 Von einer Behinderung bedroht sind Personen, bei denen der Eintritt
der Behinderung nach fachlicher Erkenntnis mit hoher Wahrscheinlichkeit zu
erwarten ist. 2 Dies gilt für Personen, für die vorbeugende Gesundheitshilfe
und Hilfe bei Krankheit nach den §§ 47 und 48 erforderlich ist, nur, wenn
auch bei Durchführung dieser Leistungen eine Behinderung einzutreten
droht.

(3) 1 Besondere Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, eine drohende Be-
hinderung zu verhüten oder eine Behinderung oder deren Folgen zu beseiti-
gen oder zu mildern und die behinderten Menschen in die Gesellschaft
einzugliedern. 2 Hierzu gehört insbesondere, den behinderten Menschen die
Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleich-
tern, ihnen die Ausübung eines angemessenen Berufs oder einer sonstigen
angemessenen Tätigkeit zu ermöglichen oder sie so weit wie möglich un-
abhängig von Pflege zu machen.

(4) 1 Für die Leistungen zur Teilhabe gelten die Vorschriften des Neunten
Buches, soweit sich aus diesem Buch und den auf Grund dieses Buches
erlassenen Rechtsverordnungen nichts Abweichendes ergibt. 2 Die Zuständig-
keit und die Voraussetzungen für die Leistungen zur Teilhabe richten sich
nach diesem Buch.

§ 54 Leistungen der Eingliederungshilfe. (1) 1 Leistungen der Einglie-
derungshilfe sind neben den Leistungen nach § 140 und neben den Leistun-
gen nach den §§ 26 und 55 des Neunten Buches1) in der am 31. Dezember
2017 geltenden Fassung insbesondere

2 SGB XII §§ 53, 54 12. Buch. Sozialhilfe

1) Nr. 9.


